
Thema

Der Gesetzgeber hat zur Sicherung der Meinungs-
vielfalt etlichen gesellschaftlichen Gruppen das 
Recht eingeräumt, Vertreter*innen in die Veranstal-
tergemeinschaften (VG) des lokalen Rundfunks in 
NRW zu entsenden. Zusammen mit den Betriebs-
gesellschaften dürfen in NRW nur diese VGs loka-
len Rundfunk veranstalten und verbreiten (das sog. 
Zwei-Säulen-Modell des privaten Rundfunks in 
NRW). Zu den Entsendeberechtigten gehören auch 
die Wohlfahrtsverbände (vgl. § 62 des Landesmedi-
engesetzes). 

Es steht der Freien Wohlfahrtspflege gut an, die 
gesellschaftliche Rolle, die ihr vom Gesetzgeber 
bewusst in vielen Bereichen zugebilligt wurde, auf-
merksam und profiliert wahrzunehmen. Aus diesem 
Grund lädt die LAG Freie Wohlfahrtspflege die ört-
lichen Vertreter*innen aus den Wohlfahrtsverbän-
den in den Veranstaltergemeinschaften des lokalen 
Rundfunks in NRW zu einem Austausch- und Infor-
mationstreffen bezogen auf den Bereich der Medi-
enpolitik ein.

Informationen über das Zwei-Säulen-Modell des 
privaten Rundfunks und die Aufgabe der Vertre-
ter*innen aus den gesellschaftlich relevanten Grup-
pen darin (also eben auch der Wohlfahrtsverbände) 
sowie der Austausch von Erfahrungen stehen im 
Mittelpunkt der Veranstaltung.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Lan-
desanstalt für Medien (LfM) statt. 

Programm

• Doris Brocker,  
Stellvertretende Direktorin der LfM

• Andreas Johnsen, Vorsitzender der Landes-
arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege 
NRW (LAG) und stellvertretendes Mitglied 
der Medienkommission

Begrüßung:

Grundlagenwissen zur Mitwirkung in den Veran-
staltergemeinschaften des Lokalen Hörfunks in 
Nordrhein-Westfalen
Referentin: Katharina Bühler, LfM
• Die Grundlagen in Kürze: Vom Zwei-Säulen-

modell bis zu den Verbreitungsgebieten
• Rahmenbedingungen des Landesmedienge-

setzes NRW -insbesondere Änderungen in  
Folge der Novellierung des 
Landesmediengesetzes in 2014

• Rolle, Rechte und Pflichten von Veranstalter-
gemeinschaften

TOP 1:

Programmliche Situation im lokalen Hörfunk – 
Vorstellung aktueller Programmanalysen, 
Referent: Andreas Schmidt, LfM

TOP 2:

Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der lokalen 
Radios innerhalb der Regulierungstätigkeit der 
LfM, Referent: Dr. Thomas Bauer, LfM

TOP 3:

Mittagspause (13.00-14.00 Uhr)

Interner Erfahrungsaustausch der Wohlfahrts-
vertreter NRW und Verfahrensvereinbarung zur 
Klärung offener Fragen und möglicher weiterer 
Zusammenarbeit

TOP 4:

Freie Wohlfahrtspflege NRW

Termin: 
2. Februar 2017, 10.00 bis 15.00 Uhr

Standort: 
Landesanstalt für Medien NRW 
Zollhof 2 a
 
Moderation: 
Markus Lahrmann, LAG Freie Wohlfahrtspflege,
Mitglied in der Medienkommission

Anmeldung / Kontakt: 
Isolde Weber, Pressesprecherin 
c/o Arbeiterwohlfahrt 
Bezirksverband wMittelrhein e. V.
Rhonestraße 2 a / 50765 Köln
Tel: (0221) 5 79 98-183 / Fax: (0221) 5 79 98-161
E-Mail: presse@freiewohlfahrtspflege-nrw.de 

Im Anschluss findet eine Führung durch den Medienhafen statt

Arbeitstreffen der örtlichen Vertre-
ter*innen der Wohlfahrtsverbände in 
den Veranstaltergemeinschaften des 
Lokalfunks NRW (VG-Vertreter)
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Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Arbeitstreffen der örtlichen 
Vertreter*innen der Wohlfahrtsverbände in den Veranstaltergemeinschaften des 
Lokalfunks NRW am 2. Februar 2017.
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Anmeldeschluss: 18. Januar 2017

Name:

Vorname:

Organisation:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel/Fax:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

   Ich nehme an der Führung durch den Medienhafen teil.

   Ich nehme nicht an der Führung durch den Medienhafen teil.

Fax: (0221) 5 79 98-161
E-Mail: presse@freiewohlfahrtspflege-nrw.de
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